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LNV-Info 03/2008 

 
 

Rechtsgrundlagen des besonderen Artenschutzes 
ohne Aspekte der Nutzung von Arten 

 
Wichtige Information, bitte aufbewahren! 
 
 
 
 
Das Artenschutzrecht ist im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) direkt geregelt, 
muss also nicht in die Landes-Naturschutzgesetze aufgenommen werden. Aufgrund 
des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 10.01.2006 musste das BNatSchG 
geändert werden.  

 

Der LNV stellt hiermit zum Nachschlagen diejenigen Paragraphen des BNatSchG, 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie von 1992 (92/43/EWG) und der Vogelschutz-
Richtlinie von 1979 (79/409/EWG) zusammen, die den besonderen Artenschutz 
betreffen. Paragraphen zu Handel, Vermarktung und Jagd auf besonders geschützte 
Arten wurden weggelassen. Zusätzlich wurde § 21a BNatSchG zu Schäden an be-
stimmten Arten aufgenommen.  

 

Hervorhebungen wichtiger Passagen und erläuternde Kommentare [in eckigen 
Klammern] erfolgten durch Herrn Dirk Teßmer, IDUR*, dem hierfür herzlich gedankt 
sei. 

 

Stuttgart, den 20.06.2008 gez. Anke Trube 

 

 

 

 

 

 

 
*IDUR: Informationsdienst Umweltrecht e. V., Niddastr. 74, 60329 Frankfurt a. M.,  
T 069/252477, F 069/252748, info@idur.de, www.idur.de  
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Bundesnaturschutzgesetz vom 25. März 
2002 (BGBl. I S. 1193), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. April 
2008 (BGBl. I S. 686)" 
 
 
Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 
 
 

§ 10 Begriffe 
(2) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet 
... 
10. besonders geschützte Arten 
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A 

oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 [= 
EG-ArtSchV] des Rates vom 9. Dezember 
1996 über den Schutz von Exemplaren wild 
lebender Tier- und Pflanzenarten durch Ü-
berwachung des Handels (ABl. EG 1997 Nr. 
L 61 S. 1, Nr. L 100 S. 72, Nr. L 298 S. 70), 
die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 
1579/2001 vom 1. August 2001 (ABl. EG Nr. 
L 209 S. 14) geändert worden ist, aufgeführt 
sind, 

b) nicht unter Buchstabe a fallende 
aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang 
IV der Richtlinie 92/43/EWG [= FFH-RL] 
aufgeführt sind, 
bb) "europäische Vogelarten", 

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechts-
verordnung nach § 52 Abs. 1 [= BArtSchV] 
aufgeführt sind, 

 
11. streng geschützte Arten 
besonders geschützte Arten, die 
a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 

338/97 [= EG-ArtSchV], 
b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG [= 

FFH-RL], 
c) in einer Rechtsverordnung nach § 52 Abs. 

1 [= BArtSchV] 
aufgeführt sind, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abschnitt 3 
Allgemeiner Schutz von Natur und Land-

schaft 
 

§ 21a Schäden an bestimmten Arten und 
natürlichen Lebensräumen 

(1) Eine Schädigung von Arten und natürlichen 
Lebensräumen im Sinne des Umweltscha-
densgesetzes ist jeder Schaden, der er-
hebliche nachteilige Auswirkungen auf 
die Erreichung oder Beibehaltung des 
günstigen Erhaltungszustands dieser 
Lebensräume oder Arten hat.  
Abweichend von Satz 1 liegt eine Schädi-
gung nicht vor bei zuvor ermittelten nachtei-
ligen Auswirkungen von Tätigkeiten eines 
Verantwortlichen, die von der zuständigen 
Behörde nach den §§ 34, 34a, 35 [= FFH-VP] 
oder entsprechendem Landesrecht, nach § 
43 Abs. 8 oder § 62 Abs. 1 [= artenschutzR 
Ausnahme] oder, wenn eine solche Prüfung 
nicht erforderlich ist, nach  

1. § 19 [= Eingriffsregelung] oder entsprechen-
dem Landesrecht oder 

2. auf Grund der Aufstellung eines Bebauungs-
plans nach § 30 oder § 33 des Baugesetz-
buchs 

genehmigt wurden oder zulässig sind. 

(2) Arten im Sinne des Absatzes 1 sind die 
Arten, die in 

1. Artikel 4 Abs. 2 oder Anhang I der Richtli-
nie 79/409/EWG [= VogelSch-RL] oder 

2. den Anhängen II und IV der Richtlinie 
92/43/EWG [= FFH-RL] 

aufgeführt sind. 

(3) Natürliche Lebensräume im Sinne des 
Absatzes 1 sind die 

1. Lebensräume der Arten, die in Artikel 4 Abs. 
2 oder Anhang I der Richtlinie 
79/409/EWG [= VogelSch-RL] oder  
in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG [= 
FFH-RL] aufgeführt sind, 

2. in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG [= 
FFH-RL] aufgeführten natürlichen Lebens-
räume sowie 

3. die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der 
in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG [= 
FFH-RL] aufgeführten Arten. 

(4) Hat ein Verantwortlicher nach dem Umwelt-
schadensgesetz eine Schädigung geschütz-
ter Arten oder natürlicher Lebensräume ver-
ursacht, so trifft er die erforderlichen Sanie-
rungsmaßnahmen gemäß Anhang II Nr. 1 
der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen 



LNV-Info 03/2008 „Rechtsgrundlagen des Artenschutzes“ 
_________________________________________________________________________________ 

 

 3

Parlaments und des Rates vom 21. April 
2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung 
und Sanierung von Umweltschäden (ABl. 
EU Nr. L 143 S. 56).  

(5) Die Erheblichkeit der Auswirkungen nach 
Absatz 1 ist mit Bezug auf den Ausgangszu-
stand unter Berücksichtigung der Kriterien 
des Anhangs I der Richtlinie 2004/35/EG 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 21. April 2004 über Umwelthaftung 
zur Vermeidung und Sanierung von Um-
weltschäden (ABl. EU Nr. L 143 S. 56) zu 
ermitteln, wobei eine erhebliche Schädi-
gung in der Regel nicht vorliegt bei 

- nachteiligen Abweichungen, die geringer sind 
als die natürlichen Fluktuationen, die für den 
betreffenden Lebensraum oder die betref-
fende Art als normal gelten; 

- nachteilige Abweichungen, die auf natürliche 
Ursachen zurückzuführen sind oder aber auf 
eine äußere Einwirkung im Zusammenhang 
mit der Bewirtschaftung der betreffenden 
Gebiete, die den Aufzeichnungen über den 
Lebensraum oder den Dokumenten über die 
Erhaltungsziele zufolge als normal anzuse-
hen ist oder der früheren Bewirtschaftungs-
weise der jeweiligen Eigentümer oder Be-
treiber entspricht; 

- einer Schädigung von Arten bzw. Lebensräu-
men, die sich nachweislich ohne äußere 
Einwirkung in kurzer Zeit so weit regenerie-
ren werden, dass entweder der Ausgangs-
zustand erreicht wird oder aber allein auf 
Grund der Dynamik der betreffenden Art o-
der des Lebensraums ein Zustand erreicht 
wird, der im Vergleich zum Ausgangszu-
stand als gleichwertig oder besser zu bewer-
ten ist. 

 
 
 
Abschnitt 5 
Schutz und Pflege wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten 
 

§ 42 Vorschriften für besonders ge-
schützte und bestimmte andere Tier- 
und Pflanzenarten 

(1) Es ist verboten, 
1. wild lebenden Tieren der besonders ge-

schützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten 
Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine er-
hebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der loka-
len Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild 
lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders ge-
schützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen, sie oder 
ihre Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören  

(Zugriffsverbote). 

(2) Es ist ferner verboten, 
1. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten in 

Besitz oder Gewahrsam zu nehmen, in Besitz oder 
Gewahrsam zu haben oder zu be- oder verarbeiten  

(Besitzverbote), 

2. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten im 
Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 10 Buchstabe b und c 
a) zu verkaufen, zu kaufen, zum Verkauf oder Kauf an-
zubieten, zum Verkauf vorrätig zu halten oder zu beför-
dern, 
b) zu kommerziellen Zwecken zu erwerben, zur Schau 
zu stellen oder sonst zu verwenden 

(Vermarktungsverbote).  

Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 bleibt unberührt. 

(3) Die Besitz- und Vermarktungsverbote gelten auch für 
1. Waren im Sinne des Anhangs der Richtlinie 

83/129/EWG, die entgegen den Artikeln 1 und 3 dieser 
Richtlinie nach dem 30. September 1983 in die Ge-
meinschaft gelangt sind, 

2. Tiere und Pflanzen, die durch Rechtsverordnung nach § 
52 Abs. 4 bestimmt sind.  

 
 

(4) Die den in § 5 Abs. 4 bis 6 genannten An-
forderungen sowie den Regeln der guten 
fachlichen Praxis, die sich aus dem Recht 
der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
und § 17 Abs. 2 des Bundes-Bodenschutz-
gesetzes ergeben, entsprechende land-, 
forst- und fischereiwirtschaftliche Bo-
dennutzung und die Verwertung der dabei 
gewonnenen Erzeugnisse verstößt nicht 
gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote.  
Sind in Anhang IV der Richtlinie 
92/43/EWG [= FFH-RL] aufgeführte Arten 
oder europäische Vogelarten betroffen, gilt 
dies nur, soweit sich der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art 
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durch die Bewirtschaftung nicht ver-
schlechtert. Soweit dies nicht durch ander-
weitige Schutzmaßnahmen, insbesondere 
durch Maßnahmen des Gebietsschutzes, 
Artenschutzprogramme, vertragliche Ver-
einbarungen oder gezielte Aufklärung si-
chergestellt ist, ordnet die zuständige Be-
hörde gegenüber den verursachenden 
Land-, Forst- oder Fischereiwirten die erfor-
derlichen Bewirtschaftungsvorgaben an. Be-
fugnisse nach Landesrecht zur Anordnung 
oder zum Erlass entsprechender Vorgaben 
durch Allgemeinverfügung oder Rechtsver-
ordnung bleiben unberührt. 

 
(5) Für nach § 19 zulässige Eingriffe in Natur 

und Landschaft sowie nach den Vorschrif-
ten des Baugesetzbuches zulässige Vor-
haben im Sinne des § 21 Abs. 2 Satz 1 
gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote nach Maßgabe von Satz 2 bis 
7. Sind in Anhang IVa der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder eu-
ropäische Vogelarten betroffen, liegt ein 
Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 
Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene 
unvermeidbare Beeinträchtigungen wild le-
bender Tiere auch gegen das Verbot des 
Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die öko-
logische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
Soweit erforderlich, können auch vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt 
werden. Für Standorte wild lebender Pflan-
zen der in Anhang IVb der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die 
Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere 
besonders geschützte Arten betroffen, liegt 
bei Handlungen zur Durchführung eines 
Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen 
die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsver-
bote nicht vor. Die Zugriffs- und Besitzverbo-
te gelten nicht für Handlungen zur Vorberei-
tung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 

 
 
§ 43 Ausnahmen 
(8) Die nach Landesrecht zuständigen Behör-

den sowie im Falle des Verbringens aus 
dem Ausland das Bundesamt für Natur-
schutz können von den Verboten des § 42 
im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, 
fischerei-, wasser- oder sonstiger erhebli-
cher wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der heimischen Tier- und Pflan-
zenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung 
oder Wiederansiedlung oder diesen Zwe-
cken dienende Maßnahmen der Aufzucht 
oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, 
der öffentlichen Sicherheit, einschließlich 
der Landesverteidigung und des Schutzes 
der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich 
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt o-
der 

5. aus anderen zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses 
einschließlich solcher sozialer oder wirt-
schaftlicher Art. 
Eine Ausnahme darf nur zugelassen wer-
den, wenn zumutbare Alternativen nicht 
gegeben sind und sich der Erhaltungszu-
stand der Populationen einer Art nicht 
verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 
1 der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende 
Anforderungen enthält. Artikel 16 Abs. 3 der 
Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Abs. 2 
der Richtlinie 79/409/EWG sind zu beach-
ten. Die Landesregierungen können Aus-
nahmen nach Satz 1 Nr. 1 bis 5 auch allge-
mein durch Rechtsverordnung zulassen. Die 
Landesregierungen können die Ermächti-
gung nach Satz 4 durch Rechtsverordnung 
auf andere Landesbehörden übertragen. 

 
Abschnitt 8 
Ergänzende Vorschriften 
§ 62 Befreiungen 

Von den Verboten des § 42 kann auf Antrag 
Befreiung gewährt werden, wenn die Durch-
führung der Vorschrift im Einzelfall zu einer 
unzumutbaren Belastung führen würde. 
Die Befreiung kann mit Nebenbestimmun-
gen versehen werden. Im Falle des Verbrin-
gens aus dem Ausland wird die Befreiung 
vom Bundesamt für Naturschutz gewährt. 
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Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen  
Amtsblatt Nr. L 206 vom 22/07/1992 S. 0007 - 

0050 
 
Artikel 12 
(1) Die Mitgliedstaaten treffen die notwendigen 

Maßnahmen, um ein strenges Schutzsystem 
für die in Anhang IV Buchstabe a) genann-
ten Tierarten in deren natürlichen Verbrei-
tungsgebieten einzuführen; dieses verbietet: 

a) alle absichtlichen Formen des Fangs oder 
der Tötung von aus der Natur entnommenen 
Exemplaren dieser Arten; 

b) jede absichtliche Störung dieser Arten, ins-
besondere während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten; 

c) jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme 
von Eiern aus der Natur; 

d) jede Beschädigung oder Vernichtung der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

(2) Für diese Arten verbieten die Mitgliedstaa-
ten Besitz, Transport, Handel oder Aus-
tausch und Angebot zum Verkauf oder Aus-
tausch von aus der Natur entnommenen 
Exemplaren; vor Beginn der Anwendbarkeit 
dieser Richtlinie rechtmäßig entnommene 
Exemplare sind hiervon ausgenommen. 

(3) Die Verbote nach Absatz 1 Buchstaben a) 
und b) sowie nach Absatz 2 gelten für alle 
Lebensstadien der Tiere im Sinne dieses Ar-
tikels. 

(4) Die Mitgliedstaaten führen ein System zur 
fortlaufenden Überwachung des unbeab-
sichtigten Fangs oder Tötens der in Anhang 
IV Buchstabe a) genannten Tierarten ein. 
Anhand der gesammelten Informationen lei-
ten die Mitgliedstaaten diejenigen weiteren 
Untersuchungs- oder Erhaltungsmaßnah-
men ein, die erforderlich sind, um sicherzu-
stellen, daß der unbeabsichtigte Fang oder 
das unbeabsichtigte Töten keine signifikan-
ten negativen Auswirkungen auf die betref-
fenden Arten haben. 

 
Artikel 13 
(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderli-

chen Maßnahmen, um ein striktes Schutz-
system für die in Anhang IV Buchstabe b) 
angegebenen Pflanzenarten aufzubauen, 
das folgendes verbietet: 

 

a) absichtliches Pfluecken, Sammeln, Ab-
schneiden, Ausgraben oder Vernichten von 
Exemplaren solcher Pflanzen in deren Ver-
breitungsräumen in der Natur; 

b) Besitz, Transport, Handel oder Austausch 
und Angebot zum Verkauf oder zum Aus-
tausch von aus der Natur entnommenen 
Exemplaren solcher Pflanzen; vor Beginn 
der Anwendbarkeit dieser Richtlinie recht-
mäßig entnommene Exemplare sind hiervon 
ausgenommen. 

(2) Die Verbote nach Absatz 1 Buchstaben a) 
und b) gelten für alle Lebensstadien der 
Pflanzen im Sinne dieses Artikels. 

 
Artikel 16 
(1) Sofern es keine anderweitige zufrieden-

stellende Lösung gibt und unter der Bedin-
gung, daß die Populationen der betroffe-
nen Art in ihrem natürlichen Verbrei-
tungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung 
ohne Beeinträchtigung in einem günsti-
gen Erhaltungszustand verweilen, können 
die Mitgliedstaaten von den Bestimmungen 
der Artikel 12, 13 und 14 sowie des Artikels 
15 Buchstaben a) und b) im folgenden Sinne 
abweichen: 

a) zum Schutz der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen und zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume; 

b) zur Verhütung ernster Schäden insbesonde-
re an Kulturen und in der Tierhaltung sowie 
an Wäldern, Fischgründen und Gewässern 
sowie an sonstigen Formen von Eigentum; 

c) im Interesse der Volksgesundheit und der 
öffentlichen Sicherheit oder aus anderen 
zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses, einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art 
oder positiver Folgen für die Umwelt; 

d) zu Zwecken der Forschung und des Unter-
richts, der Bestandsauffuellung und Wieder-
ansiedlung und der für diese Zwecke erfor-
derlichen Aufzucht, einschließlich der künst-
lichen Vermehrung von Pflanzen; 

e) um unter strenger Kontrolle, selektiv und in 
beschränktem Ausmaß die Entnahme oder 
Haltung einer begrenzten und von den zu-
ständigen einzelstaatlichen Behörden spezi-
fizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter 
Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV zu 
erlauben. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission 
alle zwei Jahre einen mit dem vom Auss-
chuß festgelegten Modell übereinstimmen-
den Bericht über die nach Absatz 1 geneh-
migten Ausnahmen vor. Die Kommission 
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nimmt zu diesen Ausnahmen binnen zwölf 
Monaten nach Erhalt des Berichts Stellung 
und unterrichtet darüber den Ausschuß. 

(3) In den Berichten ist folgendes anzugeben: 
a) die Arten, für die die Ausnahmeregelung gilt, 

und der Grund der Ausnahme, einschließlich 
der Art der Risiken sowie gegebenenfalls 
der verworfenen Alternativlösungen und der 
benutzten wissenschaftlichen Daten; 

b) die für Fang oder Tötung von Tieren zuge-
lassenen Mittel, Einrichtungen oder Metho-
den und die Gründe für ihren Gebrauch; 

c) die zeitlichen und örtlichen Umstände der 
Ausnahmegenehmigungen; 

d) die Behörde, die befugt ist, zu erklären, daß 
die erforderlichen Voraussetzungen erfuellt 
sind, bzw. zu kontrollieren, ob sie erfuellt 
sind, und die beschließen kann, welche Mit-
tel, Einrichtungen oder Methoden innerhalb 
welcher Grenzen und von welchen Stellen 
verwendet werden dürfen sowie welche 
Personen mit der Durchführung betraut wer-
den; 

e) die angewandten Kontrollmaßnahmen und 
die erzielten Ergebnisse. 

 
 
Vogelschutz-Richtlinie 
Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(79/409/EWG) 
 
Artikel 5 

Unbeschadet der Artikel 7 und 9 treffen die 
Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnah-
men zur Schaffung einer allgemeinen Rege-
lung zum Schutz aller unter Artikel 1 fallen-
den Vogelarten, insbesondere das Verbot 

a) des absichtlichen Tötens oder Fangens, 
ungeachtet der angewandten Methode; 

b) der absichtlichen Zerstörung oder Be-
schädigung von Nestern und Eiern und 
der Entfernung von Nestern; 

c) des Sammelns der Eier in der Natur und des 
Besitzes dieser Eier, auch in leerem Zu-
stand; 

d) ihres absichtlichen Störens, insbesonde-
re während der Brut- und Aufzuchtzeit, 
sofern sich diese Störung auf die Zielset-
zung dieser Richtlinie erheblich auswirkt; 

e) des Haltens von Vögeln der Arten, die nicht 
bejagt oder gefangen werden dürfen. 

 
Artikel 9 
(1) Die Mitgliedstaaten können, sofern es keine 

andere zufriedenstellende Lösung gibt, 
aus den nachstehenden Gründen von den 
Artikeln 5, 6, 7 und 8 abweichen: 

a) - im Interesse der Volksgesundheit und der 
öffentlichen Sicherheit, 
- im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt, 
- zur Abwendung erheblicher Schäden an 
Kulturen, Viehbeständen, Wäldern, Fische-
reigebieten und Gewässern, 
- zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt; 

b) zu Forschungs- und Unterrichtszwecken, zur 
Aufstockung der Bestände, zur Wiederan-
siedlung und zur Aufzucht im Zusammen-
hang mit diesen Maßnahmen; 

c) um unter streng überwachten Bedingungen 
selektiv den Fang, die Haltung oder jede 
andre vernünftige Nutzung bestimmter Vo-
gelarten in geringen Mengen zu ermögli-
chen. 

(2) In den abweichenden Bestimmungen ist 
anzugeben, 
- für welche Vogelarten die Abweichungen 
gelten, 
- die zugelassenen Fang- oder Tötungsmit-
tel, -einrichtungen und -methoden, 
- die Art der Risiken und die zeitlichen und 
örtlichen Umstände, unter denen diese Ab-
weichungen getroffen werden können, 
- die Stelle, die befugt ist zu erklären, daß 
die erforderlichen Voraussetzungen gege-
ben sind, und zu beschließen, welche Mittel, 
Einrichtungen und Methoden in welchem 
Rahmen von wem angewandt werden kön-
nen, 
- welche Kontrollen vorzunehmen sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kom-
mission jährlich einen Bericht über die An-
wendung dieses Artikels. 

(4) Die Kommission achtet anhand der ihr vor-
liegenden Informationen, insbesondere der 
Informationen, die ihr nach Absatz 3 mitge-
teilt werden, ständig darauf, daß die Auswir-
kungen dieser Abweichungen mit dieser 
Richtlinie vereinbar sind. Sie trifft entspre-
chende Maßnahmen. 

 


